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Allgemeine Geschäftsbedingungen
für Prepaid Academy Card

1. Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen, nachfolgend mit AGB bezeichnet, gelten für die vertraglichen Beziehungen 

zwischen der noisy Academy a division of noisy Musicworld GmbH, nachfolgend mit Academy bezeichnet, und dem 

Musikschüler bzw. seinem gesetzlichen Vertreter, nachfolgend Mitglied genannt. Während der Geschäftszeiten der 

Academy liegen diese AGB in den Geschäftsräumen zur Ansicht aus.

2. Geschäftsstelle

Die Geschäftsstelle und Verwaltung der Musikschule befindet sich in 10243 Berlin, Warschauer Str. 70a.

Steuernummer: 37/012/15288, Berlin HRB: 90363, Ust-ID DE813764447

3. Unterrichtsort

Der Unterrichtsort wird in der Regel in der Geschäftsstelle der Musikschule erteilt.

5. Laufzeit

Die Prepaid Card ist 1. Jahr ab Ausstellungsdatum gültig. 

6. Unterrichtszeit

Die Länge der Unterrichtseinheit richtet sich nach den im Vertrag und auf der Prepaid Karte festgelegten Zeiten.  

Die Unterrichtszeit ist individuell mit dem Dozenten zu vereinbaren. 

7. Unterrichtsausfall / Nachholstunde

Eine Nachholstunde, auf die das Mitglied bei Fernbleiben vom Unterricht Anspruch hat, wird nur gewährt, wenn der 

Musikschulleitung oder der jeweiligen Lehrkraft dieses mindestens 24 Stunden vor dem eigentlichen Unterrichtstermin 

bekannt gegeben wird. 

8. Haftungsbeschränkungen

Ein Versicherungsschutz besteht ausschließlich in den Unterrichts- und Geschäftsräumen der Academy.

9. Gerichtsstand

Gerichtsstand für beide Vertragsparteien ist Berlin. Es gilt ausschließlich deutsches Recht.

10. Schlussbestimmungen

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages einschließlich dieser Regelungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder 

werden, oder sollte der Vertrag eine Regelungslücke enthalten, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen oder 

Teile solcher Bestimmungen unberührt. Anstelle der unwirksamen oder fehlenden Bestimmungen treten die jeweiligen 

gesetzlichen Regelungen.

Stand: November 2007


